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Erster Teil

Einführung
1. Teil: Einführung

§ 1  Problemstellung

„Tarifverhandlungen ohne das Recht zum Streik wären nicht mehr als ,kol-
lektives Betteln‘.“1 Erst das Recht der Arbeitnehmer, ihre Arbeit niederzulegen 
und damit dem Arbeitgeber Nachteile oder Schäden anzudrohen und auch zu-
zufügen, stellt eine Verhandlungsparität her und macht den Arbeitgeber ver-
handlungsbereit.2 Die Folgen eines Streiks treffen aber nicht nur die Arbeitge-
berseite, sondern oft auch kampfunbeteiligte Dritte: Fluggesellschaften können 
ohne Fluglotsen3 ihre Flugzeuge nicht starten, Automobilhersteller ihre Autos 
ohne Lieferung von Zubehör nicht bauen, Reedereien ihre Schiffe ohne Kr-
anführer4 nicht einsetzen. Am Ende der Kette stehen Passagiere, Käufer und 
Auftraggeber, die am Flughafen festsitzen, ihr Auto verzögert erhalten oder 
Lieferverpflichtungen nach Übersee nicht rechtzeitig erfüllen können. Sowohl 
die Arbeitgeberseite als auch kampfunbeteiligte Dritte können beim Streik also 
Schäden erleiden. Haftet aber die zum Streik aufrufende Gewerkschaft für diese 
Schäden? Und für den Fall, dass sie haftet: Was bedeutet es für die Gewerk-
schaft, wenn die Höhe der Haftung ihre Existenz bedroht?

Ist der Streik rechtmäßig, trifft die Gewerkschaft jedenfalls keine Ersatz-
pflicht: Die Schädigung des Dritten ist (unvermeidbare) Folge der Garantie aus 
Art. 9 III GG, die ihr Tun rechtfertigt.5 Ist der Streik dagegen rechtswidrig, 

1 BAG v. 10. 6. 1980 – 1 AZR 822/79, BAGE 33, 140 = NJW 1980, 1642 (1643).
2 S. aber DäublerAK-Däubler, § 8 Rn. 28 und Däubler, Arbeitsrecht 1 (2006) S. 356 

Rn. 551 ff., der darauf hinweist, dass auf Arbeitgeberseite nicht in allen Fällen auch Schä-
den entstehen müssen.

3 Fluglotsen werden typischerweise von Flughafenbetreibergesellschaften beschäftigt 
und nicht den Fluggesellschaften.

4 Kranführer werden in der Regel von Hafenbetreibergesellschaften beschäftigt und 
nicht von Reedereien.

5 Die überwiegende Ansicht sieht das Streikrecht als institutionelle Garantie und leitet 
sie aus der Gewährleistung des Tarifvertragssystems ab, vgl. nur BVerfG v. 26. 06. 1991 – 
1 BvR 779/85, BVerfGE 84, 212 = NZA 1991, 809; Wank, RdA 2009, 1 (3); Gamillscheg, 
Kollektives Arbeitsrecht I (1997) S. 939; Kissel, Arbeitskampf (2002) S. 163; Zöllner/Lo-
ritz/Hergenröder, Arbeitsrecht (2015) S. 561.
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scheidet eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung regelmäßig aus.6 Eine et-
waige Haftung der Gewerkschaft setzt also in jedem Fall die Rechtswidrigkeit 
des Streiks voraus.7 Die folgende Untersuchung zur Haftung der Gewerkschaft 
nimmt daher an, dass der Streik rechtswidrig war. Der Schwerpunkt der Unter-
suchung liegt also nicht auf der Frage, ob der Streik rechtswidrig war.8

Im Kern steht die Frage, wer das Risiko von Schäden aufgrund rechtswid-
riger Streiks trägt. Aus der Verfassung selbst ergibt sich keine Rechtsfolge, 
vielmehr ist eine einfachgesetzliche Konkretisierung erforderlich. Obwohl der 
Gesetzgeber mehrfach Ansätze zur Schaffung eines Arbeitsgesetzbuchs unter-
nommen hatte9, gibt es bis heute keine einfachgesetzlichen Regelungen zum 
Arbeitskampfrecht. Vor allem fehlen spezielle Regelungen der Haftung der Ge-
werkschaft bei rechtswidrigen Streiks. Der Arbeitskampf mit seinen haftungs-
rechtlichen Folgen ist vom „Gesetzgeber sich selbst überlassen“10.

A.  Arbeitskampfrecht ist Zivilrecht

Das entbindet den Richter jedoch nicht von seiner Pflicht, die sich aus dem 
Rechtsverweigerungsverbot ergibt, über einen von ihm zu entscheidenden kon-
kreten Lebenssachverhalt ein abschließendes Urteil zu fällen.11 Das Arbeits-

6 Ausführlich dazu unten § 5 „Schadensersatz nach § 280 I i. V. m. § 241 II BGB wegen 
Schutzpflichtverletzung“, S.130 ff.; s. zudem § 9 „Schadensersatz aus § 823 I BGB i. V. m. 
dem ReaG“, S. 196 ff.

7 Die Rechtsprechung des BAG zu den Rechtswidrigkeitsgründen ist (einfach-)geset-
zesvertretendes Richterrecht, s. nur BAG Großer Senat v. 21. 4. 1971 – GS 1/68, BAGE 23, 
292 (320) die Frage nach der verfassungsrechtlich gewährten Streikfreiheit muss folglich 
nicht parallel zur Frage nach der einfachgesetzlichen Rechtswidrigkeit des Streiks laufen 
– wie noch zu zeigen sein wird, kann ein Streik trotz Rechtswidrigkeit durch Art. 9 III GG 
geschützt sein; die verfassungsrechtlichen Kriterien für die Eröffnung des Schutzbereichs 
von Art. 9 III GG und diejenigen für die richterrechtliche Beurteilung der Rechtswidrig-
keit des Streiks sind mithin nicht identisch.

8 S. aber die Ausführungen unter § 5 B. II. 2. „Zumutbarkeit“, S. 155 ff.
9 Die Reichsregierung kündigte bereits 1919 an, dass „ein Gesetz über ein einheitli-

ches, demokratisches und soziales Arbeitsrecht […] alsbald vorgelegt“ werden soll, Zi-
tat abgedruckt bei Iannone, Kodifizierung Arbeitsvertragsrecht (2009) S. 80; s. zudem 
Art. 30 des Einigungsvertrags zwischen der BRD und der DDR, der dem Gesetzgeber zur 
Aufgabe machte, „das Arbeitsvertragsrecht […] möglichst bald einheitlich neu zu kodifi-
zieren“.

10 Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht I (1997) S. 953.
11 Zum Rechtsverweigerungsverbot s. Schumann, ZZP 81 (1968), 79 (80) m. w. N.; 

Höpfner, RdA 2006, 156; vgl. auch BVerfG v. 26. 06. 1991 – 1 BvR 779/85, BVerfGE 84, 
212 = NZA 1991, 809 (810) I. 2. a); im Zusammenhang mit Art. 9 III GG s. ebenfalls 
ErfK-Linsenmaier, Art. 9 GG Rn. 50; dazu auch Baer, Verfassungsrecht und Arbeitsrecht, 
in: Assistententagung im Arbeitsrecht 7 (2017), S. 9 (S. 20): „Ein Gesetzgeber darf sich 
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kampfrecht ist Zivilrecht12, obwohl es Teil des Rechts der Tarifautonomie und 
damit eines wichtigen Bausteins unserer staatlichen und wirtschaftlichen Ord-
nung ist13. Anregung und Hilfe sucht das Richterrecht deshalb zunächst in den 
(einfachgesetzlichen) Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).14 Zwar 
stammt das BGB aus einer Zeit, die den Arbeitskampf kaum beachtet hat. Für 
eine Lösung über das BGB spricht aber, dass sich der Arbeitskampf vor allem 
auf das Zivilrechtssystem auswirkt: auf das Arbeitsverhältnis, aber auch auf 
Kauf- und Werkverträge zwischen Arbeitgeber und Dritten oder sogar fernere 
Dritte.15 Der Streik beeinflusst das Zivilrechtssystem.16 Die Rechtsfolgen dieser 
Störungen müssen daher auch im Zivilrecht gesucht werden.

Hinzu kommt, dass das Individualarbeitsrecht Vertragsrecht ist, wie die Re-
gelungen zum Dienstvertrag in §§ 611 ff. BGB zeigen. Zwar gehört das Ar-
beitskampfrecht zum Kollektivarbeitsrecht. Der Große Senat des BAG hatte 
am 28. 1. 1955 aber entschieden, dass kollektivrechtlich rechtmäßige Streiks 
individualrechtlich nicht rechtswidrig sein können (sog. Einheitstheorie).17 
Die Bewertung des Kollektivarbeitsrechts wirkt sich demnach auf das Indivi-

fast immer gegen Gesetzgebung entscheiden. Aber Rechtsschutzverweigerung darf im 
Rechtsstaat nicht sein. Also springen Fachgerichte ein, um Konflikte zu klären.“.

12 S. nur Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht I (1997) S. 959, ebenfalls S. 46 f.; s. 
auch BAG v. 10. 09. 1985 – 1 AZR 262/84, BAGE 49, 303 , Erwägungsgründe 32 f.; zudem 
Richardi, ZfA 1985, 101 (125 f.): „Die Analyse ergibt, dass die Arbeitskampfproblema-
tik nicht auf das Arbeitsrecht beschränkt ist, sondern allgemein im Zivilrecht eine Rolle 
spielt. Bereits diese Erkenntnis verbietet es, das Arbeitskampfrecht als Sonderrechtskreis 
zu etablieren.“; ebenfalls Bayreuther, Tarifautonomie als kollektiv ausgeübte Privatauto-
nomie (2005) S. 57 f.: „Damit ist auch das Arbeitsrecht selbst schlicht ein Teilgebiet der 
zivilrechtlichen Rechtsdogmatik, mithin weder Statusrecht noch ein Recht der Klasse oder 
eines Standes.“; a. A. Däubler, NZA 1988, 857 (862).

13 Das Arbeitskampfrecht ist also Zivilrecht, das sein Fundament fest im Verfassungs-
recht verankert hat: „Verfassungsrecht ist nicht die andere Welt, sondern zwingendes 
Fundament des Arbeitsrechts und ist mit ihm tief verwoben.“, Baer, Verfassungsrecht und 
Arbeitsrecht, in: Assistententagung im Arbeitsrecht 7 (2017), S. 9 (S. 12).

14 „Soweit der Arbeitskampf diesen Zweck [Gewährleistung des Verhandlungsgleich-
gewichts] verfolgt, ist er nicht systemfremd und muss deshalb mit dieser teleologischen 
Ausrichtung in das Zivilrechtssystem integriert werden.“, Richardi, Arbeitskampf und De-
liktsschutz, in: FS Säcker (2011), S. 285 (S. 292); s. auch Richardi, ZfA 1985, 101 (110 ff.); 
Richardi, Arbeitskampf und Deliktsschutz, in: FS Säcker (2011), S. 285 (S. 293), 296; dazu, 
dass die Arbeitsgerichte zur Beurteilung des Arbeitskampfrecht das Zivilrecht heranzie-
hen Deinert/Kittner, Richterrechtliches Verhältnismäßigkeitsprinzip im Arbeitskampf, in: 
FS Lörcher (2013), S. 283 (S. 285).

15 Dazu Richardi, Arbeitskampf und Deliktsschutz, in: FS Säcker (2011), S. 285 
(S. 291 ff.), insb. S. 296; Richardi, JuS 1984, 825.

16 Nicht ohne Grund ordnet Engels, Verfassung und Arbeitskampfrecht (2008) S. 303 
das BAG als Teil der „zivilrechtlichen Judikative“ ein.

17 BAG Großer Senat v. 28. 1. 1955 – GS 1/54, BAGE 1, 291 = NJW 1955, 882 (883).


